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Präambel: 

Die Gemeinde Greifenberg erlässt gemäß 
§ 2 Abs. 1 sowie § 9 und § 10 des Baugesetzbuches - BauGB - i.d.F. der Bek. der Neufassung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern - GO - i.d.F. der 
Bek. vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch Art. 17a Abs. 2 des Gesetzes vom 
13.12.2016 (GVBl. S. 335), Art. 6 Abs. 5 und Art. 81 der Bayerischen Bauordnung - BayBO - i.d.F. der 
Bek. vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 12.07.2017 (GVBl. 
S. 375), der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke - BauNVO - i.d.F. der Bek. der 
Neufassung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), der Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90 - i.d.F. 
der Bek. vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58) zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 
(BGBl. I S. 1057), § 11 Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG - i.d.F. der Bek vom 29.07.2009 (BGBl. 
I S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15.09.2017 (BGBl. I S. 3434) und Art. 4 
Abs. 2 und 3 Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der 
freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz) - BayNatSchG - i.d.F. der Bek vom 23.02.2011 
(GVBl. S. 82), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13.12.2016 (GVBl. S. 372), diesen qualifizierten 
Bebauungsplanes (§ 30 Abs. 1 BauGB) 
als SATZUNG 
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B FESTSETZUNGEN  
 

1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

  

1.1  Sonstiges Sondergebiet, Sport, Gastronomie, Hotel, hier z.B. Teilbereich 1 
 
1.1.1 Der Teilbereich SO1 dient der Unterbringung einer Sportanlage - Freibad 

Zulässig sind: 

− Freibad, 

− Beachvolleyballfelder, 

− Kiosk und  

− Schank- und Speisewirtschaften, die im Zusammenhang mit o.g. Nutzungen stehen. 
 

1.1.2 Der Teilbereich SO2 dient der Unterbringung einer Sportanlage - Tennis -  
Zulässig sind  

− Tennisfelder, 

− Vereinsheim mit Schankraum und 

− Ballfangzäune bis 4 m Höhe 
 

1.1.3 Der Teilbereich SO3 dient der Unterbringung eines Hotels, Gastronomie und Sportanlagen 
Zulässig sind: 

− Anlage für gesundheitliche und sportliche Zwecke, 

− gewerbliche Sportanlagen  

− Betriebe des Beherbergungsgewerbes,  

− Schank- und Speisewirtschaften und 

− Betriebsleiterwohnung und Mitarbeiterwohnen, die dem Betrieb zugeordnet und ihm 
gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind. 

 
2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG  

2.1  Grundfläche mit Flächenangabe als Höchstmaß, hier z.B. GR 4.935 m² 
 

2.2 Die zulässige Grundfläche (gemäß Ziffer B 2.1) darf durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 
Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 
0,80 überschritten werden.  

 
2.3  Geschossfläche mit Flächenangabe als Höchstmaß, hier z.B. GF 9.075 m² 

 

Im SO3 darf das Höchstmaß der Geschossfläche um 3.170 m² bis zu einer 
Gesamt-Geschossfläche von 12.245 m² überschritten werden, wenn es sich 
bei dem untersten Geschoss (Unter- oder Hanggeschoss) um ein Vollgeschoss 
handelt. 
 

2.4  Zahl der Vollgeschosse1 als Höchstmaß, hier z.B. vier Vollgeschoss 
 

Im SO3 darf das Höchstmaß der Zahl der Vollgeschosse um ein Geschoss 
überschritten werden, wenn es sich bei dem untersten Geschoss (Unter- 
Hanggeschoss) um ein Vollgeschoss handelt. 

 
 

2.5  Unterer Bezugspunkt, hier z.B. 552,2 m ü.NN2 
 

 

2.6  Gebäudehöhe, als Höchstmaß, hier z.B. 4,5 m. 
Die Gebäudehöhe wird gemessen vom unteren Bezugspunkt, bis zum bis zur 
Oberkante First bzw. dem oberen Abschluss der Wand bzw. Brüstung. 

 
3 BAUWEISE, ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE 

3.1  offene Bauweise  
 
3.2  abweichende Bauweise  
 Die Gebäude sind mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. Die Länge der 

Gebäude darf 50 m überschreiten. 
  

                                                      
1  vgl. Art. 83 Abs. 7 BayBO i.V.m. Art. 2 Abs. 5 der bis 31.12.2007 geltenden Fassung der BayBO 
2  ü.NN: DHHN12 (Status 100) 

GR 5.075 m² 

SO1 

o 

552,2 m ü.NN 

GF 9.075 m² 

IV 

a 

GH: 4,5 m 
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P 

 

3.3  Baugrenzen  
Im SO1 dürfen die Baugrenzen für eine Wasserrutsche überschritten werden. 

 

3.4 Stellplätze  
 

3.4.1 Stellplätze, Garagen einschließlich deren Nebenräume und Carports (Stellplätze mit 
Schutzdach), sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
 

3.4.2 Überdachte Fahrradabstellanlagen sind bis zu einer Brutto-Grundfläche von 20 m² auch 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Nicht überdachte Fahrrad-
abstellanlangen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, die 
Grünflächen und Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen/Bindung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen sind hierbei freizuhalten. 

 
4 ABSTANDSFLÄCHEN 

Die Geltung des Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO für Gewerbegebiete wird angeordnet. 
 
 
5 ÖRTLICHE VERKEHRSFLÄCHE 
 

5.1  Öffentliche Verkehrsfläche 
 
 
5.2  Private Verkehrsfläche, hier Parkanlage 

In dem hierfür ausgewiesenen Bereich ist eine mehrgeschossige Parkpalette 
bis zu einer Höhe (dem oberen Abschluss der Wand bzw. Brüstung) von 
554,0 m ü.NN zulässig. Ausgenommen hiervon sind Treppenhäuser und 
Aufzugsüberfahrten mit einer Grundfläche von bis zu 25 m², diese dürfen die 
Höhe um bis zu 2 m überschreiten.  

 

5.3  Straßenbegrenzungslinie 
 
 
6 GRÜNFLÄCHEN 

 

 

6.1 Öffentliche Grünfläche3 mit der Zweckbestimmung:  
 

 

Gehölz 
 
 

6.2 Private Grünfläche4 mit der Zweckbestimmung: 
 

 

Garten 
 

 
 
7 GRÜNORDNUNG  

 

7.1  Zu pflanzender Laubbaum 1. oder 2. Wuchsordnung.  
Der Standort kann längs der Baumzeile verschoben werden. 
Qualität: Mindestgröße: 3xv., Hochstamm, mind. StU 16 cm - 18 cm 
Verwendung der Pflanzen gemäß Artenliste Bäume (Ziffer C 4.1). 
Bei Baumpflanzungen in der privaten Verkehrsfläche ist eine offene 
Baumscheibe von mindestens 9 m² je Baum vorzusehen 

 

7.2  Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen. 
Pflanzabstand: 1 St. je 1,5 lfm, versetzte Anordnung in 2 Reihen,  
Qualität: Strauch, 125 cm - 150 cm5  
Verwendung der Pflanzen gemäß Pflanzenliste Ziffer C 4.2 

 
  

                                                      
3  Bei der öffentlichen Grünfläche handelt es sich nicht um Bauland, BVerwG B. 24.04.1991 - 4 NB 24.90 
4  Bei der privaten Grünfläche handelt es sich nicht um Bauland so BVerwG B. 24.04.1991 - 4 NB 24.90 
5  125 cm – 150 m: Höhe von 125 cm bis 150 cm 



GEMEINDE GREIFENBERG  BEBAUUNGSPLAN “WARMFREIBAD GREIFENBERG“ 

FRANK BERNHARD REIMANN  FASSUNG VOM 21.01.2019 
DIPL.-ING. UNIV. ARCHITEKT+STADTPLANER  SATZUNG - SEITE 5/11 

 

7.3  Umgrenzung von Flächen mit Bindung für die Bepflanzung und für die 
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von 
Gewässern. 
Der vorhandene Gehölzbestand ist zu erhalten und zu pflegen. 
Im Wurzelbereich sind keine Abgrabungen oder Verdichtungen zulässig. Der 
Wurzelbereich ist mit der Kronentraufe auf den Boden projiziert gleichzusetzen. 
Bei Ausfall sind die Gehölze nach zu pflanzen gemäß Artenliste Bäume (Ziffer 
C 4.1).  

 

7.4 Nicht überbaute und nicht überbaubare Flächen bebauter Grundstücke 
Die nicht überbauten und nicht überbaubaren Flächen der bebauten Grundstücke sind 
gärtnerisch zu gestalten. 
Pro angefangener 400 m² Grundstücksfläche ist mindestens ein Laubbaum 1. oder 2. 
Wuchsordnung als Hochstamm oder ein Obstbaum als Hochstamm zu pflanzen. Vorhandene 
Bäume der Artenliste Bäume, die erhalten werden und die Mindestpflanzgröße erfüllen, sind 
hierauf anzurechnen. 
Qualität: Mindestpflanzgröße: Laubbaum StU 14 cm – 16 cm, Obstbaum StU 12 cm - 14 cm. 
Verwendung der Pflanzen gemäß Artenliste Bäume (Ziffer C 4.1). 
 

7.5 Befestigte Flächen 
Im Sondergebiet sind oberirdische Stellplätze und Zufahrten zu Garagen sind in 
wasserdurchlässigem Material (z.B. wassergebundene Decke mit Sand oder 
Rieseldeckschicht, Rasengittersteine, Pflaster mit Rasenfuge, u.ä.) auszuführen. 
Ausgenommen sind Zufahrten, Betriebshöfe und Flächen, die auf Grund anderer 
Rechtsvorschriften (z.B. Immissionsschutz, Wasserschutz, Altlasten etc.) eine Versiegelung 
erfordern. 

 

7.6 In der Parkanlage sind Stellplatz durch Laubbäume und Sträucher zu gliedern. Dabei ist 
spätestens nach jeweils 6 Stellplätzen ein Baum 1. oder 2. Wuchsordnung (mit einem 
Bepflanzungsstreifen von min. 2 m) zu pflanzen. 
Qualität: Mindestgröße: 3 x v., Hochstamm, StU 16–18 cm. 
Verwendung der Pflanzen gemäß Artenliste Bäume (Ziffer C 4.1) 

 

7.7  Fassadenbegrünung 
7.7.1 Fenster-, tür- und torlose Fassadenteile und Fassaden von Parkpaletten sind ab einer 

Fassadenlänge von 10 lfm mit geeigneten heimischen Arten klimmend oder an Rankgerüst zu 
begrünen. 
 

7.7.2 In der privaten Verkehrsfläche – Parkanlage – sind die südlichen Fassaden der Parkpaletten 
mit geeigneten heimischen Arten klimmend, oder an Rankgerüst zu begrünen. 
 

7.7.3 Pflanzabstand: je 1,5 lfm der obigen Fassadenlänge ist 1 Pflanze zu pflanzen. 
Verwendung der Pflanzen gemäß Artenliste Fassadenbegrünung (Ziffer C 4.3). 

 

7.8 Die festgesetzten Pflanzungen sind spätestens in der nach der Nutzungsaufnahme (Art. 78 
Abs. 2 BayBO) folgenden Pflanzperiode durchzuführen. Die Freiflächen sind zu pflegen und zu 
erhalten. Bei Abgang festgesetzter Gehölze sind diese durch gleichartige Gehölze, in der jeweils 
festgesetzten Mindestqualität, zu ersetzen. 
 
 

8 FLÄCHEN FÜR DIE ABWASSERBESEITIGUNG  

 
Flächen für Abwasserbeseitigung 

 
Niederschlagswasserrückhaltung 

 
 

8.1 Die 2.507 m² Ausgleichsflächen und -maßnahmen, werden zu: 
- 56,48 % dem (zusätzlichen) Eingriff durch das SO1,  
- 27,08 % dem (zusätzlichen) Eingriff durch das SO2, 
- 12,77 % dem (zusätzlichen) Eingriff durch das SO3 und 
- 3,67 % dem (zusätzlichen) Eingriff durch die private Verkehrsflächen  
zugeordnet. 

  

NR 
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9 BAULICHE GESTALTUNG  

9.1 Als Hauptdachform sind nur geneigte Dächer zulässig. 
Ausnahmsweise können auch extensiv begrünte Flachdächer zugelassen werden. 

 

9.2 Firstrichtung 
Der Hauptfirst muss über die längere Seite des Gebäudes verlaufen. 

 

9.3 Einfriedung 
Es sind nur offene sockellose Einfriedungen bis zu einer Höhe von 2,0 m zulässig. 
 

9.4 Geländeveränderungen 
Das Gelände ist zur bestehenden Geländeoberfläche, zum Nachbargelände bzw. zur 
öffentlichen Verkehrsfläche durch geneigte Böschungen anzupassen. 
 

10 WERBEANLAGEN 

10.1 Werbeanlagen sind nur für Eigenwerbung zulässig. 
 

10.2 Werbeanlagen sind, bis auf Werbefahnen und je Baugrundstück eine frei stehende 
Werbeanlage, nur an den Fassaden zulässig.  
Die Gesamtfläche der Werbeanlagen darf 5 % der Fassadenfläche, an der sie angebracht sind, 
nicht überschreiten.  
Frei stehende Werbeanlagen, mit zweiseitigem Werbekopf, sind mit einer maximalen Höhe von 
3 m und einer maximalen Ansichtsfläche von je 1,0 m² zulässig.  
Werbefahnen sind nur bis zu einer maximalen Höhe von 7,5 m zulässig. 
 

10.3 Im SO2 (Tennis) sind Bandenwerbungen allgemein zulässig. 
 

10.4 Laufende Schriften, intermittierendes Licht (Blinklicht, Umlauflicht, Farbwechsel, Intervall-Licht) 
und bewegende Werbeanlagen (sog. Mega-Licht-Wechsler-Anlagen) sind unzulässig. 
 

11 SONSTIGE PLANZEICHEN 

 
11.1  Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes  

 
11.2  Abgrenzung unterschiedlichen Art und Maß der Nutzung 
 
 
 

C PLANGRUNDLAGE, HINWEISE, VERMERKE, NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN, 
PFLANZLISTEN UND EMPFEHLUNGEN 

 

1 PLANUNTERLAGE 

1.1 Bestehende Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer, hier z.B. 722/52 

 

 

1.2 Bestehende Haupt- und Nebengebäude mit Hausnummer, hier z.B. 6 

 
 

1.3 Vorhandene Höhenlinien mit Angabe der Höhen über Normalnull in 0,5-Meter-
Schritten. Hier z.B. 499,0 m ü.NN ermittelt aus dem DGM16. Das dargestellte 
Gelände entspricht dem Zustand zu Beginn der Planfertigung. 

 

1.4 Flur-, Straßenname, Nutzungsbezeichnung, hier z.B. Schondorfer Straße 
 
 

1.5 Bestehende Gemeindegrenze 
 

1.6 Die aktuelle digitale Flurkarte (DFK) des Bayerischen Landesvermessungsamtes wurden von 
der Verwaltungsgemeinschaft Schondorf zur Verfügung gestellt. Kartengrundlage: © 
Landesamt für Vermessung und Geoinformation.  

                                                      
6  Laserscan-Befliegung Landsberg in der Zeit vom 18.02. - 21.02.2007. Höhengenauigkeit der Laserpunkte 

besser +/- 0,20 m, Lagegenauigkeit ca. +/- 0,5 m, Höhenbezugssystem: DHHN92 

Schondorfer-
Straße 

6 

722/52 

554,00 
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Die Höhenlinien wurden durch ein vermessungstechnisches Aufmaß, Vermessungs- und 
Ingenieurbüro Schlimper GmbH, Augsburg ermittelt. 
Die Planzeichnung ist zur Maßentnahme nur bedingt geeignet; keine Gewähr für Maßhaltigkeit. 
Bei der Vermessung sind etwaige Differenzen auszugleichen. 

 
2 HINWEISE 

 

2.1  Maßangabe in Metern, hier z.B. 6,0 m 
 
 
 

2.2  Aufzuhebende Flurstücksgrenze 
 

2.3  Abzubrechende Haupt- und Nebengebäude 
 
 

2.4   Bestehender Höhenpunkt, hier z.B. Firsthöhe 560,44 m ü.NN7 (E: Eingang, S: 
Schornstein, Tr: Traufe, W: Wandhöhe, F: Firsthöhe)  
 

2.5  Resultierende Gebäudehöhe über Normalnull, hier z.B. 560,0 m ü.NN 
 
 

2.6 Vorhandener Baumbestand bzw. Gehölzbestand innerhalb des Geltungs-
bereichs und in unmittelbarer Nähe 

 
2.7 Baumschutz 

Auf die DIN 18 9208 Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen, sowie der RAS-LP 49 wird hingewiesen. 

 
2.8 Zugänglichkeit der Normblätter 

DIN-Normen, auf die in diesem Bebauungsplan verwiesen wird, sind beim Beuth Verlag, Berlin, 
zu beziehen und beim Deutschen Patent- und Markenamt in München10 archivmäßig gesichert 
niedergelegt. Des Weiteren besteht eine kostenfreie Recherchemöglichkeit an der Hochschule 
München11 und Technischen Universität München12, in der Regel in elektronischer Form, am 
Bildschirm. 

 
3 VERMERKE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 

 

3.1    Grenze des wassersensiblen Bereiches 
 

 

3.2 Bestehende Anbauverbotszone (Art. 23 Abs. 1 Nr. 2 BayStrWG) von 15 m, 
siehe auch Art. 23 Abs. 3 BayStrWG 

 
 

3.3 Grenze des Landschaftsschutzgebietes „Ammersee-West“ (LSG-00509.01 [LL-
13]) 

 
3.4 kartiertes Biotop mit Kartierungsnummer (hier z.B. Nr. 7932-0172 „Laubwald 

nordöstlich Greifenberger Bad“) 
 

3.5 Bodendenkmäler 
Bodendenkmale, die bei der Verwirklichung des Vorhabens zutage kommen, unterliegen 
gemäß Art. 8 DSchG der Meldepflicht. Alle Beobachtungen und Funde müssen unverzüglich, 
d.h. ohne schuldhaftes Zögern, der Unteren Denkmalschutzbehörde (Landratsamt Landsberg 
am Lech) oder dem Landesamt für Denkmalpflege mitgeteilt werden. 

  

                                                      
7  DHHN12 (Status 100) 
8  DIN 18 920 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau- Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und 

Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“, Ausgabe 2014-07, Beuth Verlag Berlin 
9  RAS-LP 4: Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, 

Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen, 1999, erschienen im Kirschbaum-Verlag: ISBN :  978-
3-7812-1504-7 

10  Deutsches Patent und Markenamt, Auslegestelle, Zweibrückenstraße 12, 80331 München 
11  Hochschule München - Bibliothek, Auslegestelle mit DIN-Normen und VDI-Richtlinien, Lothstraße, 80335 

München 
12  Technische Universität München, Auslegestelle mit DIN-Normen und VDI-Richtlinien, Arcisstraße 21, 80333 

München 

6,0 

 

 

F 560,44 

7932-0172 

(560,0 m ü.NN) 
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3.6 Grenzabstand 
Bezüglich des Grenzabstandes von Pflanzen wird auf Art. 47 bis Art. 50 AGBGB13 hingewiesen. 
 

3.7 Wasserwirtschaft - Niederschlagswasser 
Sämtliche Bauvorhaben müssen bei Bezugsfertigkeit an die öffentliche Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgungsanlage angeschlossen sein. Die Grundstücksentwässerungsanlage 
muss nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 198614 ff) erstellt werden. 

 

Sofern die Anwendungsvoraussetzungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung15 
erfüllt sind und die zugehörigen technischen Regeln beachtet werden, sind derartige Anlagen 
zur Beseitigung von Niederschlagswasser genehmigungsfrei.  
Zur Beurteilung, ob die Niederschlagswasserbeseitigung erlaubnisfrei erfolgen kann, wird die 
Anwendung des Programms BEN16 empfohlen. 
 

3.8 Wild abfließendes Wasser 
Infolge starker Geländeneigung kann bei Starkniederschlägen wild abfließendes Wasser zu 
Beeinträchtigungen führen. Die Entwässerungseinrichtungen sind so auszulegen, dass wild 
abfließendes Wasser schadlos abgeführt werden kann. 
Zum Schutz der einzelnen Gebäude vor o. g. wild abfließendem Wasser sind ggf. Objektschutz-
maßnahmen vorzusehen, wobei das anfallende Wasser dadurch nicht auf andere Grundstücke 
abgleitet werden darf. Öffnungen in den Gebäuden sind so zu gestalten, dass o. g. wild 
abfließendes Wasser nicht eindringen kann. 
 

3.9 Natürliche Radon-222-Aktivität 
Es wird auf den § 123 Abs. 1 des Strahlenschutzgesetzes17 und die Broschüre „Radon in 
Gebäuden“18 des LfU, mit den darin aufgeführten Maßnahmen zur Senkung der Radonkonzen-
tration, hingewiesen.  
 

3.10 Hinweise zum Artenschutz 
Rodungen, Gehölzrückschnitte bzw. auf den Stock setzen von Gehölzen sowie Baufeld-
räumungen sollen nur außerhalb der Brutzeit von Vögeln (in der Zeit vom 1.10. bis 28.02.) 
vorgenommen werden. Andernfalls ist sicher zu stellen, dass keine brütenden Vögel oder 
andere geschützte Arten betroffen sind (z.B. durch ökologische Baubegleitung während der 
Baufeldräumung). 

 
4 PFLANZLISTEN GEHÖLZARTEN UND QUALITÄTEN: 

4.1 Artenliste Laubbäume: 
Bei Neupflanzungen von Laubbäumen sind folgende standortgerechte Arten zu verwenden:  
 

Laubbäume 1. Ordnung: 
Bergahorn (Acer pseudoplatanus) Stieleiche (Quercus robur) 

Sandbirke (Betula pendula) Winter-Linde (Tilia cordata) 
Spitzahorn (Acer platanoides) Sommer-Linde (Tilia platyphyllos 

 
 

Laubbäume 2. Ordnung: 
Blumenesche (Fraxinus ornus) im Hausgarten Mehlbeere (Sorbus aria) 

Eberesche (Sorbus aucuparia)  Schwarzerle (Alnus glutinosa) 

Elsbeere (Sorbus torminalis) Spitzahorn (Acer platanoides ‘Cleveland’) 

Feldahorn (Acer campestre ’Elsrijk’) Vogelkirsche (Prunus avium) 

Hainbuche (Carpinus betulus)  
 

  

                                                      
13  AGBGB: „Gesetz zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs“ i.d.F. vom 20.09.1982, zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 23.02.2016 (GVBl. S. 14) 
14  DIN 1986 „Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke - Teil 100: Bestimmungen in Verbindung mit 

DIN EN 752 und DIN EN 12056“, Ausgabe 2008-05, Beuth Verlag Berlin 
15  NWFreiV „Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammeltem 

Niederschlagwasser“, vom 01.10.2008, GVBl NR. 21/2008 S. 777ff 
16  BEN: Beurteilung der Erlaubnisfreiheit von Niederschlagswassereinleitung: 

www.lfu.bayern.de/wasser/ben/index.htm 
17  § 123 Abs. 1 StrSchG: „Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen errichtet, hat geeignete 

Maßnahmen zu treffen, um den Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu verhindern oder erheblich zu 
erschweren. …“ 

18  Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU): „Radon in Gebäuden“ vom, 04-2018, 
 www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_57_radon.pdf 
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4.2 Artenliste Sträucher: 
 

Alpen-Johannisbeere (Ribes alpinum) Kornelkirsche (Cornus mas) 
Feld-Rose (Rosa arvensis) Kreuzdorn (Rhamnus cathartica) 
Gemeine Felsenbirne (Amelanchier ovalis) Liguster (Ligustrum vulgare) 
Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus) Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) 
Gewöhnliche Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) Roter Holunder (Sambucus racemosa) 
Hartriegel (Cornus sanguinea) Schlehe (Prunus spinosa) 
Hasel (Coryllus avellana) Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) 
Hechtrose (Rosa glauca) Wolliger Schneeball (Viburnum lantana) 
Hundsrose (Rosa canina)  

 

4.3 Fassadenbegrünung 
Eine Begrünung der Fassaden mit sommer- oder wintergrünen Arten, bzw. das Anlegen von 
Spalieren ist ausdrücklich erwünscht. 

 

Echter Wein (Vitis vinifera) Spalierobst 
Gewöhnlicher Efeu (Hedera helix) Waldgeißblatt (Lonicera in Arten und Sorten) 
Kletterrosen Waldrebe (Clematis in Arten und Sorten) 

 
5 IMMISSIONSSCHUTZ 

Das Hotelgebäude stellt den schutzbedürftigen Immissionsort innerhalb des Plangebietes dar. 
Der Schutzanspruch entspricht dem Status eines Mischgebietes. 
Auf Grund der potentiell möglichen Geräuscheinwirkungen auf das Plangebiet, insbesondere 
auf das Hotel, sind zur Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse die 
Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen für den Lärmpegelbereich III 
(gemäß DIN 410919) einzuhalten. 
Bei der Errichtung, Erweiterung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden mit 
schützenswerten Räumlichkeiten sind Anforderungen an die Luftschalldämmung von 
Außenbauteilen (Fenster, Wände und Dächer ausgebauter Dachgeschosse) gemäß der 
DIN 4109, Tabelle 7, zu stellen. Dabei gilt, dass das erforderliche gesamte bewertete Bau-
Schalldämm-Maß erf. R’w,ges für Außenbauteile von Büroräumen mindestens 30 dB sowie für 
Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten mindestens 35 dB betragen muss. 
Der Nachweis ist im Baugenehmigungsverfahren auf Basis der DIN 4109 zu führen. 
Ausnahmen gemäß § 31 Abs. 1 BauGB können zugelassen werden, wenn im 
Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass unter Berücksichtigung der 
exakten Gebäude Geometrien im Einzelfall geringere Lärmpegelbereiche an den 
Gebäudeseiten vorliegen. Die Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile 
können dann entsprechend den Vorgaben der DIN 4109 reduziert werden. 
Sonderveranstaltungen im Plangebiet mit erhöhtem Störpotential (Konzerte, Sportwettkämpfe 
etc.) sind bei der Gemeinde anzumelden und genehmigen zu lassen. Grundsätzlich sind hier 
die entsprechenden Regelungen der 18. BImSchV bzw. Freizeitlärmrichtlinie zu beachten und 
ggf. die Einhaltung der einschlägigen Immissionsrichtwerte nachzuweisen. 
Der Betrieb des Warmfreibades inklusive aller Nebeneinrichtungen ist nur in der Zeit von 9.00 
Uhr bis 20.00 Uhr zulässig. 
Die Dauer des Betriebes der Tennisplätze ist auf 8 Stunden innerhalb der Betriebszeit von 9.00 
Uhr bis 20.00 Uhr begrenzt. 
Sollte die Betriebszeit der Tennisplätze anders geplant sein, müsste dies entsprechend in der 
schalltechnischen Untersuchung berücksichtigt und neu berechnet werden. 

 
6 EMPFEHLUNGEN 

6.1 Einfriedungen  
Um tierökologische Verbindungsfunktionen zu unterstützen (z.B. Durchschlupfmöglichkeiten für 
Igel) sollten 10 cm Abstand zwischen der Unterkante des Zaunes und der Geländeoberkante 
eingehalten werden. 

 

6.2 CO2-Einsparung 
Es wird angeregt die Gebäude in Niedrigenergiebauweise (z.B. Passivhaus, Null- oder 
Plusenergiehaus, KfW-55/KfW-70) zu errichten; dabei soll der Wärmebedarf maximal 70 
kWh/(m²a) betragen. 

 

6.3 Photovoltaikanlagen  
Bei der Errichtung von Photovoltaikanlagen wird angeregt, einen Feuerwehr-Schutzschalter 
(z.B. Feuerwehrschalter SOL30- Safety) gut sichtbar und zugänglich einzubauen. Dieser kann 

                                                      
19  DIN 4109: „Schallschutz im Hochbau“, Ausgabe: 2016-07, Beuth Verlag Berlin 
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im Brandfall oder bei Beschädigung der Verkabelung die Solarzellen passiv schalten, damit kein 
Strom produziert werden kann. 

 
7 EXTERNE AUSGLEICHSFLÄCHE UND MAßNAHMEN 

 
Dem (zusätzlichen) Eingriff werden 2.507 m² Sammelausgleichsflächen mit den Maßnahmen auf der 
Teilfläche der Fl.-Nr. 698, Gemarkung Greifenberg (Grundstück der Gemeinde) zugeordnet. 

 
 
Fürstenfeldbruck 
 
 
.............................. 
Frank Bernhard Reimann 
Architekt+Stadtplaner  
  



GEMEINDE GREIFENBERG  BEBAUUNGSPLAN “WARMFREIBAD GREIFENBERG“ 

FRANK BERNHARD REIMANN  FASSUNG VOM 21.01.2019 
DIPL.-ING. UNIV. ARCHITEKT+STADTPLANER  SATZUNG - SEITE 11/11 

D  VERFAHRENSVERMERKE 
 

1. Der Gemeinderat Greifenberg hat seiner Sitzung am 22.01.2018 die Aufstellung des 
Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am XX.XX.2018 ortsüblich 
bekannt gemacht (§ 2 Abs.1 BauGB). 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB) und Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) zum Vorentwurf des Bebauungs-
planes i.d.F. vom 22.01.2018 hat in der Zeit vom 15.02.2018 bis 16.03.2018 stattgefunden. 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung nach (§ 3 Abs. 2 BauGB) und Beteiligung der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) zum Entwurf des Bebauungsplanes i.d.F. 
vom 21.01.2019 hat in der Zeit vom 17.04.2019 bis 17.05.2019 stattgefunden. 

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan i.d.F. vom XX.XX.2019 wurde vom Gemeinderat 
am XX.XX.2019 gefasst (§ 10 Abs. 1 BauGB).  
 

Greifenberg, den  
  
  

(Siegel) 
…………………… 
Johann Albrecht 
1. Bürgermeister 
 
 

2. Ausgefertigt 
Greifenberg, den  
 
 

(Siegel) 
…………………… 
Johann Albrecht 
1. Bürgermeister 
  
 

3. Der Satzungsbeschluss ist am XX.XX.2019 ortsüblich durch Anschlag an den Ortstafeln 
bekannt gemacht worden (§ 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB). 

Der Bebauungsplan ist damit nach § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft getreten. Auf die 
Rechtswirkungen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und § 215 Abs. 1 BauGB 
wurde hingewiesen.  

Der Bebauungsplan mit der Begründung liegt in der Geschäftsstelle der Verwaltungs-
gemeinschaft Schondorf am Ammersee sowie bei der Gemeinde Greifenberg während der 
allgemeinen Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereit; über den Inhalt wird auf Verlangen 
Auskunft gegeben. 
 

Schondorf am Ammersee, den  
 
 

(Siegel)  
…………………… 
Ralf Müller 
Verwaltungsrat 

 

 


